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1. Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Finanzplanung 

Die Landesregierung legt diesen Finanzplan gemäß § 31 Abs. 1 ThürLHO i. V. m. §§ 9 und 

14 StabG sowie § 50 HGrG vor. Für einen Zeitraum von fünf Jahren werden der Umfang 

und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die zu ihrer Deckung vor-

gesehenen Einnahmen gegenübergestellt. Anders als der Haushaltsplan entfaltet der Fi-

nanzplan keine unmittelbaren Rechtswirkungen und stellt somit auch kein Präjudiz für künf-

tige Ausgaben dar. Durch die Darstellung künftiger Einnahmen und Ausgaben werden viel-

mehr die perspektivischen Rahmenbedingungen und abgeleitete Handlungserfordernisse 

der Finanz- und Haushaltswirtschaft aus aktueller Sicht aufgezeigt. Der Finanzplan bietet 

somit eine grundsätzliche haushaltspolitische Orientierung. Gleichzeitig kann er jedoch nur 

als eine Momentaufnahme der Finanzsituation des Landes gesehen werden. Dies gilt umso 

mehr vor dem Hintergrund der vielfältigen wirtschaftlichen, politischen und auch gesell-

schaftlichen Unsicherheiten insb. im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Das 

Ausmaß und der Umfang der Betroffenheit künftiger Landeshaushalte ist weiterhin schwer 

abschätzbar. Auch aufgrund der stetigen Änderungen der Rahmenbedingungen ist der Fi-

nanzplan gemäß § 9 Abs. 3 StabG jährlich anzupassen. 

Das erste Jahr des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist gemäß § 50 Abs. 2 und 3 

HGrG das laufende Haushaltsjahr. Inhaltlichen Ausgangspunkt des Finanzplans bildet folg-

lich der Haushaltsplan des Jahres 2023, der im Dezember 2022 beschlossen wurde. Die 

Werte für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf dem Regierungsentwurf vom August 2023. 

Die Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wurden weitgehend aus den Vorjahren abgeleitet. 

Der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 wurde von der Thüringer Landes-

regierung im September 2023 beschlossen und anschließend dem Thüringer Landtag zur 

Kenntnisnahme zugeleitet.  
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2. Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum 

Die Haushaltswirtschaft des Freistaats Thüringen ist wesentlich von den wirtschaftlichen, 

demografischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen abhängig. Dieses Kapitel ver-

schafft einen Eindruck über deren maßgebliche Entwicklungen im Planungszeitraum. Zu-

nächst wird dafür die aktuelle und zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung beschrieben. 

Daran schließt sich eine Zusammenfassung der demografischen Trends an. Zusammen de-

terminieren diese beiden Größen im Wesentlichen die Einnahmen des Freistaats Thüringen 

und sind gleichzeitig für viele Ausgabenbereiche relevant. Abschließend werden die finanz-

politischen Rahmenbedingungen näher beleuchtet, die mittelbar und unmittelbar die Thürin-

ger Haushaltswirtschaft berühren. Hier ist insbesondere die grundgesetzliche „Schulden-

bremse“ zu nennen, die seit dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich für alle Länder wirkt und 

mit den Folgen der Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte sofort einem ersten 

Praxistest unterzogen wurde. 

 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum 
 
2.1.1 Wirtschaftliche Situation und weitere Entwicklung in Deutschland 

Zum Jahresbeginn 2022 hatte mit der Festlegung auf das weitgehende Auslaufen aller 

Corona-Beschränkungen zu Ende März Vieles auf eine weitere Erholung der wirtschaftli-

chen Entwicklung hingedeutet. Die Bundesregierung war in ihrer Jahresprojektion für 2022 

noch im Januar 2022 von einem Wachstum von 3,6 % ausgegangen. Mit Beginn des Kriegs 

in der Ukraine am 24. Februar 2022 sowie den damit einhergehenden wirtschaftlichen Ver-

werfungen mussten bestehende Prognosen jedoch drastisch korrigiert werden. Mit der Früh-

jahrsprojektion 2022 wurde die Wachstumserwartung auf 2,2 % eingekürzt, die erwartete 

Inflationsrate deutlich auf 6,1 % angehoben. Trotz des insgesamt schwierigen Umfelds 

konnte sich die deutsche Wirtschaft letztlich gut behaupten und schloss das Jahr mit einem 

BIP-Wachstum von 1,8 % ab.  

Während insbesondere die verschiedenen Dienstleistungsbereiche von den Lockerungen 

bzw. dem Aufheben aller Corona-Beschränkungen profitiert haben, haben Materialknapp-

heiten und Lieferengpässe insbesondere dem Produzierenden Gewerbe zugesetzt. Vor al-

lem für das Baugewerbe wurde dies durch die von der Europäischen Zentralbank eingelei-

tete Zinswende und die damit gestiegenen Finanzierungskosten zusätzlich verschärft. Die 

Bruttowertschöpfung im Baugewerbe ging um 2,3 % zurück. 
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Die privaten Konsumausgaben steigen preisbereinigt um 4,6 % und waren, wie häufig in 

den Vorjahren, wesentliche Stütze des Wachstums. Der hohe Konsum trotz erheblich ge-

stiegener Preise dürfte auch auf die verstärkte Ersparnisbildung der privaten Haushalte 

während der Corona-Jahre 2020 und 2021 zurückzuführen sein. Die staatlichen Konsum-

ausgaben stiegen im Jahr 2022 um 1,1 %. Bei der Interpretation dieses vergleichsweisen 

geringen Anstieges muss jedoch die Ausdehnung der staatlichen Konsumausgaben in den 

Krisenjahren 2020 und 2021 mitbedacht werden. Insbesondere aufgrund der stark gestie-

genen Energiepreise sowie der Euro-Abwertung gegenüber dem Dollar haben sich die Im-

porte erheblich verteuert. Der negative Außenbeitrag von 1,3 %-Punkten zum BIP-Wachs-

tum fiel überdurchschnittlich große aus (vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilungen 

Nr. 020/2023 und 070/2023). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die vergangene und auf Basis der Frühjahrsprojektion 

2023 der Bundesregierung erwartete wirtschaftliche Entwicklung für den Finanzplanungs-

zeitraum bis zum Jahr 2027. 

 

Abbildung 1:  Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes in Deutschland für 
den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2027 

 
 

Quelle: bis 2022 gemäß AK VGRdL (Ist-Werte nach Revisionen), ab 2023 Frühjahrsprojektion der Bundesre-
gierung vom 26. April 2023, eigene Berechnungen.  
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Die Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion vom April 2023 von einem BIP-

Wachstum von 0,4 % in diesem Jahr und 1,6 % im kommenden Jahr aus. Die Gemein-

schaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vom April 2023 schätzt das 

BIP-Wachstum für das laufende Jahr auf 0,3 % und für das kommende Jahr auf 1,5 %. So-

wohl die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung als auch die Gemeinschaftsdiagnose der 

Forschungsinstitute sind dabei noch von einem Nullwachstum bzw. geringem positiven 

Wachstum im ersten Quartal 2023 ausgegangen. Inzwischen wurden diese Angaben vom 

Statistischen Bundesamt jedoch erheblich nach unten korrigiert und dürften dämpfend auf 

die gesamte Jahresentwicklung wirken (vgl. Pressemitteilung Nr. 203/2023 vom Statisti-

schen Bundesamt). Technisch gesehen ist Deutschland mit einem BIP-Rückgang in zwei 

aufeinander folgenden Quartalen in eine Rezession gerutscht. In ihren Sommerprognosen 

gehen die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute inzwischen von einem BIP-Rückgang für 

das laufende Jahr 2023 aus (vgl. z. B. ifo Konjunkturprognose Sommer 2023 vom 21. Juni 

2023). Die Inflationsrate in Deutschland lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich 6,9 %. Die 

Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion von einer zunehmenden Normalisierung 

der Preisentwicklung aus. Für das laufende Jahr 2023 erwartet sie 5,9 % und für das kom-

mende Jahr 2024 einen Wert von 2,7 % (ifo Sommerprognose: 5,8 % und 2,1 %).  

Angesichts der vielfältigen Einflüsse wie die enormen Preisanstiege, die Fluchtmigration so-

wie die allgemeinen Unsicherheiten in Folge des Kriegs in der Ukraine hat sich der gesamt-

deutsche Arbeitsmarkt im Jahr 2022 gut behauptet. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslo-

senquote hat sich um 0,4 %-Punkte auf 5,3 % reduziert. Sie liegt damit jedoch noch 0,3 %-

Punkte über dem Wert des Vorkrisenjahres 2019. Die Zahl der Arbeitslosen sank jahres-

durchschnittlich auf rund 2,4 Mio. Personen. Dies waren etwa 195.000 Personen weniger 

als im Vorjahr. Die Kurzarbeit ging weiter zurück und lag bei jahresdurchschnittlich 0,43 Mio. 

Beschäftigten. Sie blieb damit deutlich hinter dem Vorjahr (1,85 Mio. Beschäftigte) sowie 

dem Höchststand vom April 2020 mit 6 Millionen Beschäftigten zurück. Bei der Kurzarbeit 

lag der durchschnittliche Arbeitsausfall 2022 bei 37 %. Rechnerisch wurden dadurch die 

Arbeitsplätze von etwa 160.000 Beschäftigten gesichert (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 

Presseinfo Nr. 2/2023).  

Am aktuellen Rand liegt die Arbeitslosenquote im Juli 2023 bei 5,7 %. Damit ist die Zahl der 

Arbeitslosen im Juli 2023 um 62.000 Personen gegenüber dem Vormonat bzw. um 147.000 

Personen gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die gedämpfte wirtschaftliche Ent-

wicklung erreicht zunehmend den Arbeitsmarkt. Kurzarbeitergeld wurde im Mai für etwa 

131.000 Beschäftigte gezahlt (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).  
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2.1.2 Wirtschaftliche Situation und weitere Entwicklung in Thüringen 

Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen erreichte im Jahr 2022 einen Wert von 

71,4 Mrd. EUR. Damit ist das Thüringer BIP nominal um 7,5 % sowie bereinigt um Preisef-

fekte um 1,5 % gestiegen. Ende des Jahres 2022 lag es damit auf dem bisherigen Höchst-

wert des Jahres 2017. Im Anschluss folgten 2018 und 2019 zwei Jahre mit geringen Wachs-

tumsrückgängen und der Einbruch im Corona-Jahr 2020. Die Wachstumsbeiträge der ein-

zelnen Wirtschaftsbereiche im Jahr 2022 fielen dabei höchst unterschiedlich aus. Stütze des 

Wirtschaftswachstums in Thüringen waren die Dienstleistungsbereiche mit einem Zuwachs 

von 3,5 %. Hohe Rückgänge verzeichneten insbesondere die Bereiche Land- und Forstwirt-

schaft und Fischerei (-9,7 %) sowie das Baugewerbe (-6,5 %). Das Produzierende Gewerbe 

insgesamt musste ebenfalls einen Rückgang der Bruttowertschöpfung um 1,7 % hinneh-

men. Ein Blick auf die Werte des Vorvorjahres zeigt, dass die Wachstumsraten der einzel-

nen Branchen jeweils im Vorjahresvergleich sehr volatil bleiben. Dies sind weiterhin Folgen 

der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen die einzelnen Branchen in den vergangenen 

Jahren höchst unterschiedlich und teils auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten getroffen ha-

ben. 

 

Abbildung 2:  Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes in Thüringen für den 
Zeitraum der Jahre 2013 bis 2022 

 
 

Quelle: AK VGRdL (Ist-Werte nach Revisionen), eigene Berechnungen. 

-4,5%

-3,0%

-1,5%

0,0%

1,5%

3,0%

4,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Veränderung des BIP (ggü. Vorjahr)

Durchschnitt 2013 bis 2022: 0,8 % p. a.



 

6 
 

 

Das BIP je Erwerbstätigen erreichte in Thüringen mit 69.717 EUR etwa 82 % des entspre-

chenden Wertes für Deutschland insgesamt; das BIP je Einwohner mit 33.656 EUR rund 

73 % des bundesweiten Betrags. Die Wirtschaftsleistung der neuen Länder insgesamt 

(ohne Berlin) stieg im Jahr 2022 um 2,3 %, im Gebiet der alten Länder um 1,7 %. Die Spann-

weite der Wirtschaftsentwicklung zwischen den Ländern im Jahr 2022 reichte von -0,2 % in 

Rheinland-Pfalz bis 5,1 % in Bremen. Insbesondere die Stadtstaaten mit einem hohen Wert-

schöpfungsanteil in den Dienstleistungsbranchen haben von der konjunkturellen Erholung 

gerade in diesen Bereichen profitiert.  

Der Thüringer Anteil am gesamtdeutschen BIP lag bei 1,8 % (vgl. Thüringer Landesamt für 

Statistik, Pressemitteilung Nr. 057/2023). Im Hinblick auf die Interpretation der Zahlen zum 

regionalen BIP auf Landesebene gilt es zu beachten, dass die vorläufigen Angaben äußerst 

revisionsanfällig sind. Dauerhaft valide Zahlen auf Länderebene liegen erst mit einem zeit-

lichen Nachlauf von etwa drei Jahren vor. 

Hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehen keine länderindividuellen 

Prognosen zur Verfügung. Allerdings veröffentlicht die Dresdner Niederlassung des ifo In-

stituts regelmäßig eine separate Konjunkturprognose für Ostdeutschland (vgl. "ifo Konjunk-

turprognose Ostdeutschland und Sachsen 2023" vom 5. Juli 2023). Danach wird die Wirt-

schaftsleistung in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) im laufenden Jahr 2023 um 

0,4 % zurückgehen und im folgenden Jahr 2024 um 1,3 % ansteigen.  

Die wirtschaftliche Erholung des Jahres 2022 spiegelt sich auch auf dem Thüringer Arbeits-

markt wider. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote in Thüringen sank auf 5,3 % und 

lag damit 0,3 Prozentpunkte unter der des Jahres 2021. Die Arbeitslosenquote in Thüringen 

liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt der neuen Länder (2021: 6,7 %) und gleich-

auf mit dem Bundesdurchschnitt (vgl. Abbildung 3). Nur in den Ländern Baden-Württem-

berg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein war die Arbeitslosenquote 

im Jahresdurchschnitt 2022 niedriger als in Thüringen. Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 

58.172 Personen arbeitslos gemeldet. Am aktuellen Rand liegt die Arbeitslosenquote im Juli 

2023 bei 5,9 %. 

Im Jahr 2022 hatten im Jahresdurchschnitt 1,025 Mio. Personen einen Arbeitsplatz in Thü-

ringen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um 5.500 Personen bzw. 0,5 %. 

Auf Bundesebene ist die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 

1,3 % angestiegen (vgl. Thüringer Landesamt für Statistik, Pressemitteilung Nr. 016/2023). 

Damit hält der Trend vergangener Jahre an: Zum zwölften Mal in Folge ist Thüringen bei der 

Entwicklung der Erwerbstätigenzahl hinter dem Bundesdurchschnitt zurückgeblieben. Trotz 
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Zunahme der Erwerbstätigkeit wurde im Jahr 2022 in Thüringen ein Tiefststand beim Ar-

beitsvolumen – gemessen an erbrachten Arbeitsstunden – erreicht. Der Umfang ging um 

1,2 % bzw. 1,7 % bei der Betrachtung je Erwerbstätigen zurück (vgl. Thüringer Landesamt 

für Statistik, Pressemitteilung Nr. 053/2023).  

Abbildung 3:  Entwicklung der Arbeitslosenquote in Thüringen und ausgewählten 
Vergleichsregionen für den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2022 

 
 
Anmerkung: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf 2022. 
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Mit dem Bevölkerungsrückgang geht ein Rückgang der Zahl erwerbsfähiger Personen mit 
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systemischer Mechanismus nicht. Eine sich ändernde Bevölkerungszahl hat jedoch unmit-

telbar Einfluss auf den Umfang der Nachfrage nach dem öffentlichen Leistungsangebot. Mit 

der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung geht zusätzlich auch eine Veränderung 

der Struktur der nachgefragten öffentlichen Leistungen einher. Das Angebot staatlicher Leis-

tungen muss frühzeitig an diese Entwicklungen angepasst werden. 

Im Folgenden werden die wesentlichen demografischen Trends der vergangenen und künf-

tigen Jahre zusammengefasst. Dabei gibt dieser Abschnitt nur einen einführenden Über-

blick. Eine ausführliche Bestandsaufnahme der demografischen Entwicklung erfolgt im De-

mografiebericht des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (vgl. Demo-

grafiebericht 2020 des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, Teil 1: 

Bevölkerungsentwicklung des Freistaates Thüringen und seiner Regionen). Die nachfol-

gende Abbildung zeigt zunächst die Veränderung der Thüringer Bevölkerungszahl der ver-

gangenen Jahre.  

 

Abbildung 4:  Bevölkerungsentwicklung Thüringens in den Jahren 2013 bis 2022 

 
 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik: Natürliche Bevölkerungsbewegungen (Geburten und Sterbefälle); 
Wanderungen insgesamt. 
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Wiedervereinigung infolge massiver Abwanderung hat sich in den vergangenen Jahren je-

doch deutlich verlangsamt. Während beispielsweise im Jahr 2008 noch über 20.000 Men-

schen weniger in Thüringen wohnten als im Vorjahr, hat dieser Rückgang bis 2014 von Jahr 

zu Jahr abgenommen. Im Jahr 2015 lebten erstmals seit der Wiedervereinigung wieder 

mehr Einwohner in Thüringen als im Vorjahr. Zurückzuführen war dies im Wesentlichen auf 

die starke Zuwanderung infolge der Flüchtlingsmigration. Eine entsprechende Gegenbewe-

gung war im Jahr 2016 festzustellen, als der Einwohnerrückgang insbesondere aufgrund 

des negativen Wanderungssaldos deutlich stärker ausfiel als in den Jahren unmittelbar vor 

2015. In den Jahren ab 2017 konnte dann wieder der positive Wanderungssaldo einen Teil 

des Bevölkerungsrückganges kompensieren.  

Auch im Jahr 2022 überstieg der Wanderungssaldo betragsmäßig deutlich die natürliche 

Bevölkerungsbewegung. Ursächlich ist die starke Zuwanderung aus dem Ausland, insbe-

sondere von Geflüchteten aus der Ukraine. Gegenüber den anderen Bundesländern verlor 

Thüringen erneut Einwohner (-2.405 Personen). Der sog. Sterbefallüberschuss als Differenz 

aus Geburten und Sterbefällen bewegte sich im Jahr 2022 mit 18.664 Personen nahezu im 

Bereich des Rekordwertes des Vorjahres. Im Jahr 2022 lebten insgesamt 18.406 Personen 

mehr in Thüringen als im Jahr zuvor. Alle Kreise mit Ausnahme von Hildburghausen (-0,3 %) 

und kreisfreien Städte konnten Einwohnergewinne verzeichnen. Sie reichten von 2,6 % in 

Suhl bis 0,2 % im Saale-Orla-Kreis (vgl. Pressemitteilungen 115/2023 sowie 116/2023 des 

Thüringer Landesamtes für Statistik). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die erwartete Bevölkerungsentwicklung, die sich gemäß 

der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV) des Freistaats Thüringen 

ergibt. Danach wird Thüringen bis zum Ende des Betrachtungszeitraums kontinuierlich und 

gleichmäßig Einwohner verlieren.  



 

10 
 

 

Abbildung 5:  Vergangene und zukünftige Bevölkerungsentwicklung Thüringens 
 

 
 
Quelle: bis 2022 Thüringer Landesamt für Statistik: Entwicklung der Bevölkerung ab 1950; ab 2023 Fortschrei-
bung gemäß der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Freistaats Thüringen.  

Die Entwicklung der Einwohnerzahl spiegelt sich auch in der Altersstruktur der Thüringer 

Bevölkerung wider. Das hohe Geburtendefizit sowie der lange Jahre zu beobachtende Fort-

zug insbesondere der jungen Bevölkerungsgruppen haben zu einer starken Alterung ge-

führt. In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft die Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren 

der Bevölkerung („Bevölkerungspyramide“) für die Jahre 2000 und 2020 dargestellt.  
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Abbildung 6:  Altersstruktur der Thüringer Bevölkerung in den Jahren 2000 und 2020 

 
 
Anmerkung: Ohne Bevölkerung über 74 Jahren.  
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik: Bevölkerung nach Alters- und Geburtsjahren sowie Geschlecht nach 
Kreisen in Thüringen. 

Die Abbildung verdeutlicht zum einen noch einmal den starken Bevölkerungsrückgang der 

vergangenen Jahre. Zum anderen zeigt sie eine erkennbare Verschiebung der Altersstruk-

tur. Während im Jahr 2000 noch die Gruppe der 25 - 55-Jährigen dominiert hat, ist dies im 

Jahr 2020 die Gruppe der 45 - 70-Jährigen gewesen. Im betrachteten Zeitraum von 2000 

bis 2020 ist das Durchschnittsalter der Thüringer Bevölkerung von 41,9 Jahren auf über 47 

Jahre gestiegen. Gemäß der 3. rBV ist mit einem weiteren Anstieg des Durchschnittsalters 

bis zum Jahr 2040 auf ca. 49 Jahre zu rechnen. Allein im Zeitraum von 2020 bis 2040 wird 

sich der Anteil der Personen an der Gesamtbevölkerung, die 65 Jahre oder älter sind, um 

etwa 6 Prozentpunkte erhöhen, während der Anteil der erwerbsfähigen Personen im selben 

Umfang zurückgehen wird (vgl. Abbildung 7).  
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Abbildung 7:  Entwicklung ausgewählter Bevölkerungsgruppen für die Jahre 2020, 
2030 und 2040 

 
 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik: Bevölkerung nach Alters- und Geburtsjahren sowie Geschlecht nach 
Kreisen in Thüringen sowie 3. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Freistaates Thüringen. 
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rührt beispielsweise der Rückgang der jungen Bevölkerungsgruppe die Bereiche (frühkind-
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besondere Relevanz hinsichtlich des Steueraufkommens. Der starke Anstieg der älteren 
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vorgenommen, können die öffentlichen Strukturen an die veränderten Rahmenbedingungen 

angepasst werden. In der Best-Practice-Broschüre 2019 des Thüringer Ministeriums für Inf-

rastruktur und Landwirtschaft werden zahlreiche Beispiele und Projekte zur Gestaltung des 

demografischen Wandels vorgestellt (vgl. Best-Practice-Broschüre 2019 des Thüringer Mi-

nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft: Projekte zur Gestaltung der Folgen des de-

mografischen Wandels.). 

 Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum 

Die vergangenen drei Jahre 2020 bis 2022 waren sehr stark zunächst durch die Folgen der 

Corona-Pandemie sowie unmittelbar anschließend durch die Auswirkungen des Kriegs in 

der Ukraine beeinflusst. Der Landeshaushalt wurde dabei an ganz unterschiedlichen Stellen 

berührt. Es wurden umfangreiche staatliche Stützungsmaßnahmen beschlossen, die das 

Steueraufkommen belasten. Parallel sind zahlreiche aus der Ukraine Geflüchtete aufzuneh-

men, wodurch zusätzliche Kosten für ihre Unterbringung, Betreuung und Integration entste-

hen. Die hohen Inflationsraten seit der Mitte des Jahres 2021 führen mittelbar und unmittel-

bar zu höheren staatlichen Ausgaben. Gegenwärtig ist zwar nicht ersichtlich, wie sich der 

Krieg in der Ukraine weiterentwickelt und mithin ist ungewiss, welches Ausmaß die Belas-

tungen für den aktuellen und möglicherweise kommende Landeshaushalte annehmen. Al-

lerdings normalisieren sich am aktuellen Rand, trotz des anhaltenden Krieges, viele wirt-

schaftliche Rahmenbedingungen wieder. Auch wenn im Landeshaushalt keine nennenswer-

ten Corona-Belastungen mehr auftauchen, wird diese Krise dennoch weiter nachwirken. Ab 

dem Jahr 2022 musste mit der Tilgung der im Jahr 2020 aufgenommenen Kredite begonnen 

werden. Dies geht auf die Vorgaben der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse sowie de-

ren landesrechtliche Umsetzung zurück. Dies wird die Spielräume im Landeshaushalt bis 

Ende dieses Jahrzehnts einschränken. 

Im Rahmen der Föderalismuskommission II wurde die Neuregelung der grundgesetzlichen 

Schuldenbremse im Jahr 2009 beschlossen. Sie ersetzt die „Goldene Regel“, wonach die 

Einnahmen aus Krediten die Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten durften. Nach 

Artikel 109 Abs. 3 GG in seiner neuen Fassung sind die Haushalte von Bund (ab dem Jahr 

2016) und Ländern (ab dem Jahr 2020) grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten aus-

zugleichen. Die Regelung erlaubt jedoch Ausnahmen bei Konjunkturschwankungen sowie 

Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen. Für die Länder ist somit in einer 

konjunkturellen Normallage grundsätzlich jegliche Neuverschuldung ausgeschlossen. Re-

gelungen zur konkreten Ausgestaltung hierzu können die Länder individuell im Rahmen ih-

rer verfassungsrechtlichen Kompetenzen treffen. 
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Die Einführung der grundgesetzlichen Schuldenbremse erfolgte unter dem Eindruck der 

Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Jahr 2009 ihren Höhepunkt erreichte. 

Sie war damit auch eine Reaktion auf die immer weiter steigenden Schuldenstände der öf-

fentlichen Haushalte. Die Schulden in Kern- und Extrahaushalten von Bund, Ländern und 

Gemeinden sind im Zeitraum von 1990 bis 2022 um 1.829 Mrd. EUR auf 2.321 Mrd. EUR 

gestiegen. Im Jahr 2022 entfielen davon 68,4 % auf den Bund, 25,6 % auf die Länder und 

6,0 % auf die Gemeinden. 

Die Schuldenbremse beschreibt ein „strukturelles“ Kreditaufnahmeverbot, mit dem erreicht 

werden soll, dass staatliche Haushalte langfristig nur die Ausgaben finanzieren, für die ihnen 

auch die notwendigen Einnahmen zur Verfügung stehen. Gleich im ersten Jahr wurde die 

Schuldenregelung des Grundgesetzes durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkun-

gen auf die öffentlichen Haushalte auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Bund und Län-

der haben mit umfassenden Kreditaufnahmen zur Krisenbewältigung unter Inanspruch-

nahme der zulässigen Abweichungsmöglichkeiten vom Grundsatz des Kreditaufnahmever-

bots reagiert. Auch in den Folgejahren 2021 und 2022 haben der Bund und einige Länder 

hiervon Gebrauch gemacht. Für die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse wird es entschei-

dend sein, wie verantwortungsvoll Bund und Länder mit den aufgenommenen Schulden um-

gehen, in welchem Zeitraum sie zurückgeführt werden und inwieweit auch in kommenden 

Jahren die möglichen Ausnahmesituationen in Anspruch genommen werden. Auch die „Gol-

dene Regel“ sah ihrer Idee nach eigentlich eine Rückführung von Krediten vor, die allerdings 

regelmäßig ausgeblieben ist. Inwieweit sich die Schuldenbremse bewährt, wird sich dem-

nach erst in den kommenden Jahren zeigen können. Die Thüringer Landeshaushalte kom-

men bereits seit dem Jahr 2022 im Plan und sogar seit 2021 im Ist wieder ohne Nettokredit-

aufnahme aus. Mit der Tilgung der „Corona-Verschuldung“ wurde bereits im Jahr 2022 be-

gonnen. 

Die in der Thüringer Verfassung (ThürVerf) im Artikel 98 festgelegte Schuldenregelung ori-

entiert sich an der alten grundgesetzlichen Fassung des Bundes („Goldene Regel“). Im Jahr 

2009 wurde mit Wirkung zum Jahr 2011 in der Thüringer Landeshaushaltsordnung 

(ThürLHO) jedoch eine enger gefasste Regelung aufgenommen. Gemäß § 18 ThürLHO ist 

der Haushaltsplan grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen 

sind demnach nur bei besonderen Konjunktureinbrüchen, Naturkatastrophen oder außerge-

wöhnlichen Notsituationen zulässig. In all diesen Fällen ist mit der Kreditaufnahme jedoch 

gleichzeitig ein achtjähriger, verbindlicher Tilgungsplan festzulegen. Die Entwicklung der 

Verschuldung des Freistaats Thüringen seit 2013 ist nachfolgender Abbildung zu entneh-

men. 
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Abbildung 8:  Entwicklung der Verschuldung des Freistaats Thüringen im Kernhaus-
halt in den Jahren 2013 bis 2023 

 

Im betrachteten Zeitraum ist die Verschuldung des Freistaates Thüringen im Kernhaushalt 

zunächst von 16,0 Mrd. EUR im Jahr 2013 kontinuierlich auf 14,9 Mrd. EUR im Jahr 2019 

zurückgegangen. Besonders deutlich fiel der Rückgang zum Ende des Jahres 2017 aus, als 

415 Mio. EUR Landesschulden getilgt wurden. In den folgenden Haushaltsjahren 2018 und 

2019 wurden weitere 313 Mio. EUR bzw. 53 Mio. EUR getilgt. Aufgrund der Tilgungsan-

strengungen der vergangenen Jahre konnte trotz Bevölkerungsrückgang der Schuldenstand 

je Einwohner um über 400 EUR zurückgeführt werden. Allerdings hat die Corona-Krise dazu 

geführt, dass Thüringen erstmals seit dem Jahr 2011 wieder neue Schulden aufnehmen 

musste. Im Haushaltsjahr 2020 betrug die Neuverschuldung 1,2 Mrd. EUR. Davon entfielen 

509 Mio. EUR auf den Ausgleich von Einnahmeausfällen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 ThürLHO 

sowie 695 Mio. EUR unter Bezugnahme auf das Vorliegen einer Naturkatastrophe/ Notsitu-

ation gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 ThürLHO. Im Haushaltsplan 2021 war noch eine weitere 

Kreditaufnahme über 288 Mio. EUR vorgesehen, die im Vollzug jedoch nicht in Anspruch 

genommen werden musste. Die planmäßige Tilgung nach dem Thüringer Nachhaltigkeits-

modell wurde in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der (geplanten) Kreditaufnahme aus-

gesetzt und wird ab dem Jahr 2022 wieder fortgesetzt. Hinzu tritt die Tilgung der im Jahr 

2020 aufgenommenen Kredite innerhalb von acht Jahren gemäß § 18 Abs. 3 ThürLHO (vgl. 
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wieder unter die Grenze von 16 Mrd. EUR abgesenkt. Spätestens bis Ende des Jahres 2029 

müssen die Corona-Schulden des Jahres 2020 vollständig zurückgeführt werden. 

Im Ländervergleich weist Thüringen derzeit eine überdurchschnittliche Verschuldung je Ein-

wohner auf, wie die nachfolgende Abbildung zeigt. Jedoch war in den vergangenen Jahren 

eine Annäherung an den Durchschnitt der Flächenländer festzustellen. Abbildung 9 bezieht 

sich auf den statistischen Schuldenstand zum Stichtag 31. Dezember 2022. Der maßgebli-

che haushalterische Schuldenstand weicht hiervon ab. 

 

Abbildung 9:  Schuldenstand der Länder (im Kernhaushalt) je Einwohner im Jahr 
2022 

 
 
Anmerkung: ohne Stadtstaaten; FLges: Flächenländer gesamt. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen: Die Entwicklung des Schuldenstandes des Bundes und der Länder 
(SFK-4; Schulden der Länder), Stichtag 31.12.2022 (Einwohner 30.06.2022). 
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wirtschaft von Bund und Ländern (§ 3 StabiRatG), (ii) die Feststellung gegebenenfalls dro-

hender Haushaltsnotlagen (§ 4 StabiRatG), (iii) die Festlegung und Überwachung von Sa-
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Überprüfung der Einhaltung des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizites 

(§ 7 StabiRatG). 

Im Rahmen der jährlichen Stabilitätsberichte kommen der Bund und die Länder ihrer Be-

richtspflicht gegenüber dem Stabilitätsrat nach. In den Berichten wird insbesondere die ge-

genwärtige und künftige Entwicklung ausgewählter Finanzkennziffern („Struktureller Finan-

zierungssaldo je Einwohner“, „Kreditfinanzierungsquote“, „Schuldenstand je Einwohner“ so-

wie „Zins-Steuer-Quote“) zur Beurteilung der Haushaltslage dargelegt. Wenn der Bund oder 

einzelne Länder bei diesen Kennziffern Auffälligkeiten aufweisen, kann der Stabilitätsrat 

eine Prüfung einer drohenden Haushaltsnotlage einleiten und ggf. ein Sanierungsprogramm 

mit der betroffenen Gebietskörperschaft beschließen. 

Für keine der Kennziffern wurde für Thüringen seit Bestehen des Stabilitätsrats eine Auffäl-

ligkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 StabiRatG festgestellt. Im Gegenteil: Bei der Kennziffer „Fi-

nanzierungssaldo je Einwohner“ in Abgrenzung des Stabilitätsrates weist Thüringen im Ist 

regelmäßig deutlich bessere Werte auf als der Länderdurchschnitt. Allerdings dürfen die 

Erfolge der vergangenen Jahre nicht dazu verleiten, die erarbeitete Ausgangssituation zu 

verspielen. Auch künftig ist eine weitsichtige und nachhaltige Finanzpolitik erforderlich, um 

die Herausforderungen der kommenden Jahre schultern zu können.  

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 wurde 

dem Stabilitätsrat auch die Aufgabe übertragen, ab diesem Zeitpunkt die Einhaltung der 

Vorgaben der grundgesetzlichen Schuldenbremse nach Artikel 109 Abs. 3 GG zu überwa-

chen (vgl. § 6 StabiRatG). Auf seiner 18. Sitzung am 6. Dezember 2018 in Berlin hat sich 

der Stabilitätsrat auf ein entsprechendes Überwachungsverfahren verständigt. 

Gegenstand der Überwachung ist gemäß den grundgesetzlichen Vorgaben die (strukturelle) 

Nettokreditaufnahme und nicht, wie etwa im System der europäischen Haushaltsüberwa-

chung, der Finanzierungssaldo. Somit steht die Schuldenbremsenüberwachung ab dem 

Jahr 2020 im Einklang mit den Vorgaben der Thüringer Landeshaushaltsordnung sowie der 

gegenwärtigen Thüringer Haushaltspolitik, über Rücklagenzuführungen und -entnahmen 

eine stetige und damit nachhaltige Entwicklung der Ausgabenlinie zu ermöglichen. Langfris-

tig können nur die Ausgaben finanziert werden, die durch entsprechende Einnahmen ge-

deckt sind. Eine Neuverschuldung und damit einhergehend ein Aufwuchs des Schulden-

standes wird so vermieden. 

Der Stabilitätsrat geht bei der Überwachung auf die Ergebnisse der bundes- bzw. jeweiligen 

landesrechtlichen Schuldenbremsen ein. Dieses Vorgehen setzt auf bewährter Praxis auf. 

Bund und Länder berichten bereits aktuell in ihren Stabilitätsberichten über die Einhaltung 
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der verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen. Neben dem Ausweis der Ergebnisse der 

bundes- bzw. landesrechtlichen Regelungen berät der Stabilitätsrat die Ergebnisse auf Ba-

sis eines für den Bund und alle Länder harmonisierten Analysesystems zur Überwachung 

der Einhaltung der Vorgaben der Schuldenbremse. Dabei wird die angemessene Berück-

sichtigung und Bewertung der in den Ländern unterschiedlichen Kreditaufnahme im Zusam-

menhang mit der Corona-Krise den Stabilitätsrat für die kommenden Jahre begleiten. Der 

Stabilitätsrat hat auf seiner Sitzung im Dezember 2022 Thüringen die Einhaltung der verfas-

sungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen für die Jahre 2021 bis 2023 bestätigt. Die formelle 

Überprüfung der Einhaltung der landesrechtlichen Vorgaben zur Schuldenbremse obliegt 

jedoch auch künftig weiterhin dem Thüringer Landtag, dem Thüringer Rechnungshof sowie 

gegebenenfalls dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. Die Haushaltsautonomie des Lan-

des bleibt somit ungeachtet der Überwachung durch den Stabilitätsrat gewahrt.  
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3 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Finanzplanungszeit-
raum 2023 bis 2027 

 Eckwerte des Mittelfristigen Finanzplans 

Der vorliegende Mittelfristige Finanzplan umfasst den Zeitraum der Jahre 2023 bis 2027. 

Als Ausgangsbasis für die Betrachtungen dient das Haushaltsjahr 2023. Für das Jahr 2024 

liegt der Planung der Haushaltsentwurf zu Grunde. Der Planungszeitraum bezieht sich auf 

die Jahre 2025 bis 2027.  

Die nachfolgenden Übersichten geben zunächst einen Überblick über die Eckwerte der Mit-

telfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 sowie die daraus resultierenden fi-

nanzstatistischen Kennzahlen. Wie auch in den Vorjahren sind insbesondere die Finanzpla-

nungsjahre mit hohen Unsicherheiten verbunden. Angesichts des anhaltenden Ukraine-

Kriegs und der u. a. damit verbundenen Unwägbarkeiten über die weitere gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung kann der vorliegende Finanzplan deshalb nur eine Momentaufnahme dar-

stellen. Insbesondere liegen der Finanzplanung gemäß der aktuellen Frühjahrsprojektion 

der Bundesregierung die Annahmen einer sich normalisierenden Inflationsrate sowie einer 

stabilen konjunkturellen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum zu Grunde.  
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Übersicht 1:  Eckwerte der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 
 

 Haushalt Entwurf Planungszeitraum 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Gesamteinnahmen 13.069,9 13.756,0 12.966,2 13.203,9 13.502,3 

Bereinigte Gesamteinnahmen (ohne 
haushaltstechnische Verrechnungen, 
Kredite, Rücklagen und Überschuss 
Vorjahr) 

12.220,6 12.696,1 12.938,9 13.161,9 13.454,3 

Veränderung der bereinigten Ge- 
samteinnahmen ggü. Vorjahr in % +6,9 +3,9 +1,9 +1,7 +2,2 

darunter * Steuern 8.322,5 8.704,0 9.006,0 9.257,0 9.488,0 

* Bundesergänzungszuwei-
sungen 1.287,1 1.334,4 1.374,1 1.388,8 1.412,8 

* EU-Einnahmen 633,4 526,1 454,1 377,6 376,6 

Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 

Entnahme aus allg. Rücklagen 752,6 1.006,8 0 0 0 

Gesamtausgaben 13.069,9 13.756,0 14.116,5 14.380,0 14.797,0 

Bereinigte Gesamtausgaben (ohne 
haushaltstechnische Verrechnungen, 
Tilgungen, Rücklagen und Fehlbe-
trag Vorjahr) 

12.991,0 13.513,4 13.866,8 14.123,1 14.533,0 

Veränderung der bereinigten Ge- 
samtausgaben ggü. Vorjahr in % +10,4 +4,0 +2,6 +1,8 +2,9 

darunter * Personalausgaben 3.481,8 3.673,0 3.787,8 3.946,6 4.125,2 

 * Sächliche Verwaltungs-  
 ausgaben ohne Zin-  
 sen/Tilgung 

735,2 771,5 767,5 759,8 772,4 

 * Zinsausgaben 255,2 264,7 290,5 322,6 363,7 

 * Zuweisungen/ Zuschüsse 
 ohne Investitionen 6.349,3 6.732,7 6.842,7 6.873,9 7.047,2 

 * Investitionsausgaben 2.169,5 2.077,7 2.178,3 2.220,2 2.224,6 

 * Tilgung 78,5 242,2 249,3 256,5 263,6 

Konsolidierungsbedarf 0,0 0,0 -1.150,4 -1.176,0 -1.294,7 
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Übersicht 2:  Ausgewählte finanzstatistische Kennzahlen für die Jahre 2023 bis 2027 

 Haushalt Entwurf Planungszeitraum 

in % bzw. EUR je Einwohner 2023 2024 2025 2026 2027 

Steuerdeckungsquote 64,1 64,4 64,9 65,5 65,3 

Steuern je Einwohner* 3.915,9 4.095,4 4.237,5 4.355,6 4.464,3 

Personalausgabenquote 26,8 27,2 27,3 27,9 28,4 

Personalausgaben je Einw. 1.638,3 1.728,2 1.782,2 1.857,0 1.941,0 

Investitionsausgabenquote 16,7 15,4 15,7 15,7 15,3 

Investitionsausgaben je Einw. 1.020,8 977,6 1.024,9 1.044,6 1.046,7 

Zinsausgabenquote 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 

Zinsausgaben je Einwohner 120,1 124,5 136,7 151,8 171,1 

Zins-Steuerquote 3,1 3,0 3,2 3,5 3,8 
* Einwohner Stand 31.03.2023 

Abbildung 10:  Konsolidierungsbedarf in den Jahren 2023 bis 2027 

Sowohl der Haushaltsplan 2023 als auch der Regierungsentwurf zum Haushalt 2024 sehen 

zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme in Höhe von 753 Mio. EUR bzw. 

1.007 Mio. EUR vor. Weitere Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage sind für 

die Jahre des Finanzplanungszeitraums nicht unterstellt. Zum Stand des Regierungsent-

wurfs 2024 sind alle bestehenden Mittel der Rücklage gebunden und stünden somit auch 

nicht als zusätzliche Deckungsposition im Finanzplanungszeitraum zur Verfügung. In der 

in Mio. EUR 
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Folge übersteigen die Ausgaben die zur Verfügung stehenden Einnahmen im Finanzpla-

nungszeitraum deutlich und führen zu einem Konsolidierungsbedarf (vgl. Abbildung 10). 

Grundsätzlich kann der Konsolidierungsbedarf sowohl durch eine positivere Entwicklung der 

Einnahmen im Ergebnis anstehender Steuerschätzungen als auch durch eine Absenkung 

der Ausgaben erbracht werden. Einnahmeseitig deutet die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung darauf hin, dass – zumindest kurzfristig – keine neuen Spielräume entstehen werden. 

Ausgabeseitig ist der mit dem Haushalt 2022 begonnene Weg einer realistischen Veran-

schlagung fortzusetzen. Für die kommenden Haushalte müssen weiter alle Ausgaben auf 

ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Nur so kann es angesichts des sich abzeichnen-

den Konsolidierungsbedarfes gelingen, politische Schwerpunkte fortzuführen bzw. neue 

Schwerpunktthemen zu setzen. Dieser Ansatz betrifft Landesregierung und Landtag gleich-

ermaßen und kann nur im Zusammenspiel gelingen. In diesem Kontext muss auch der 

Haushaltsentwurf 2024 sowie das weitere parlamentarische Verfahren dazu gesehen wer-

den.  

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt weiter Steigerungsraten auf. Insbesondere die 

Tarifabschlüsse, die Auswirkungen aus dem im Jahr 2023 verabschiedeten Gesetz zur Ge-

währleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation führen zu einem ungebremsten An-

stieg. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts des demografischen Wandels müssen 

Wege gefunden werden, diese Entwicklung zumindest abzubremsen. 

 Entwicklung der Einnahmen 

3.2.1 Gesamteinnahmen 

Die Mittelfristige Finanzplanung und hier die Jahre ab 2024 basieren auf der Steuerschät-

zung vom Mai 2023 (Haushalt 2023: Steuerschätzung vom Oktober 2022). Die Einnahmen 

– ohne Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme – steigen von knapp 12,2 Mrd. EUR im 

Jahr 2023 auf 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2027 an. Dies entspricht einem Anstieg der bereinigten 

Landeseinnahmen in den Jahren bis 2027 um 1,3 Mrd. EUR bzw. 2,4 % p. a. Durch die 

hohe geplante Rücklagenentnahme in den Jahren 2023 und 2024 fällt der Zuwachs der 

letztlich zur Verfügung stehenden Gesamteinnahmen von 2023 zu 2027 jedoch mit 0,4 Mrd. 

EUR bzw. 0,8 % p. a. deutlich geringer aus. Die nachfolgende Übersicht stellt die Einnah-

men der Jahre 2023 bis 2027 nach ausgewählten Kategorien dar. 
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Abbildung 11:  Einnahmestruktur in den Jahren 2023 bis 2027 
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3.2.2 Steuern, Bundesergänzungszuweisungen und Kfz-Steuerkompensation 

Die im Haushalt 2023 veranschlagten Einnahmen aus Steuern, allgemeinen Bundeser-

gänzungszuweisungen (BEZ) und Gemeindefinanzkraft-BEZ als finanzkraftabhängige 

Bestandteile des bundesstaatlichen Finanzausgleichs basieren auf den Ergebnissen des 

Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Dem Haushaltsentwurf 2024 so-

wie dem Planungszeitraum der Jahre 2025 bis 2027 liegen die Ergebnisse der Steuer-

schätzung vom Mai 2023 zu Grunde.  

Übersicht 3:  Steuern und finanzkraftabhängige Bundesergänzungszuweisungen 
in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Steuern  8.322,5 8.704,0 9.006,0 9.257,0 9.488,0 

Allgemeine BEZ 865,0 893,0 924,0 948,0 967,0 

Gemeindefinanzkraft-BEZ 318,0 340,0 346,0 352,0 357,0 

Gesamt 9.505,5 9.937,0 10.276,0 10.557,0 10.812,0 

Nach dem pandemiebedingten Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2020 stiegen 

diese bereits im Jahr 2021 deutlich an. Im Jahr 2022 setzte sich der überdurchschnittli-

che Anstieg der Steuereinnahmen fort. Bundesweit ergab sich ein merkliches Plus von 

7,1 % (ohne Gemeindesteuern). Durch die dynamische Steuerentwicklung des bundes-

weiten Steueraufkommens stand zudem mehr Verteilungsmasse im bundesstaatlichen 

Finanzausgleich zur Verfügung, sodass auch die finanzkraftabhängigen BEZ einen spür-

baren Zuwachs verzeichnen konnten. Im Ergebnis betrug das Ist aus Steuereinnahmen 

und finanzkraftabhängigen BEZ im Jahr 2022 in Thüringen 9.810,1 Mio. EUR. Gegen-

über dem Vorjahr kam es zu einem außergewöhnlichen Anstieg um 1.136,5 Mio. EUR 

(+13,1 %).  

Im laufenden Jahr liegen die Einnahmeerwartungen unter den Einnahmen des Vorjah-

res. Insbesondere die finanziellen Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen wie dem 

Inflationsausgleichsgesetz sowie dem Jahressteuergesetz 2022 wirken stark dämpfend. 

Einen deutlichen Rückgang verzeichnet zudem die Grunderwerbsteuer. Angesichts der 

deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten und der Verteuerung von Krediten sinkt die 

Bereitschaft zum Erwerb von Wohneigentum. Der Haushaltsansatz geht entsprechend 

von Einnahmen aus Steuern und finanzkraftabhängigen BEZ in Höhe von 9.506 Mio. 

EUR im Jahr 2023 aus; 304,6 Mio. EUR weniger als im Ist des Vorjahres.  
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Abbildung 12:  Einnahmen aus Steuern, Finanzausgleich und finanzkraftabhängi-
gen Bundesergänzungszuweisungen des Landes seit dem Jahr 
2015 (in Mio. EUR) 

 

Quelle: bis 2022 Ist-Einnahmen, 2023 Haushalt, ab 2024 Steuerschätzung Mai 2023. 
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beträgt die Gesamthöhe der Zuweisungen für die neuen Länder noch 82 Mio. EUR jähr-

lich, die von der Ländergesamtheit aus ihrem Umsatzsteueraufkommen aufgebracht 

wird. Auf Thüringen entfallen davon 14,4 Mio. EUR jährlich. Die nächste Revision erfolgt 

im Jahr 2025 für die Jahre ab 2026.  

Die SoBEZ wegen überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung gem. § 11 Abs. 

4 FAG betragen für Thüringen seit 2020 jährlich 71,4 Mio. EUR. Die nächste Überprü-

fung erfolgt im Jahr 2023 für die Jahre ab 2025. 

Seit dem Jahr 2020 erhalten die Länder gem. § 11 Abs. 6 FAG weitere Ergänzungszu-

weisungen des Bundes zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Mittel der Forschungsför-

derung nach Artikel 91b GG bezogen auf die von den Ländern vereinnahmten For-

schungsnettozuflüsse pro Einwohner im siebten Jahr vor dem Ausgleichsjahr. Im Jahr 

2023 erhält Thüringen 18,2 Mio. EUR und im Jahr 2024 15,5 Mio. EUR. 

Eine weitere zweckungebundene Leistung des Bundes ist die Kfz-Steuer-Kompensation 

in Höhe von rund 230,5 Mio. EUR jährlich, die infolge der Übertragung der Ertragshoheit 

für die Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Bund zum 1. Juli 2009 gesetzlich 

fixiert wurde. 

3.2.3 Einnahmen aus Bund-Länder-Programmen 

Die zentralen Positionen in diesem Bereich sind Einnahmen für Hochschulen und For-

schungsförderung, aus den Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur“ (GRW) und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, 

für die Städtebauförderung sowie bis zum Jahr 2024 für den DigitalPakt Schule. Diese 

Programme sind vom Land mitzufinanzieren.  

Übersicht 4:  Einnahmen aus Bund-Länder-Programmen in den Jahren 2023 bis 
2027 

  

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Einnahmen aus Bund-Län-
der-Programmen 367,1 352,8 376,2 380,7 383,6 



 

27 
 

3.2.4 Einnahmen für bundesgesetzliche Leistungen 

Wesentliche Bestandteile dieser Positionen sind die Regionalisierungsmittel, die Kosten 

der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 

der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der Anteil des Bundes 

nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie das BaföG. Im Planungszeitraum beeinflus-

sen zudem Zahlungen vom Bund für Ausgaben zur Krankenhausförderung nach dem 

Krankenhausstrukturgesetz und dem Krankenhauszukunftsgesetz die Einnahmeent-

wicklung. Ein erheblicher Teil der Einnahmen wird unmittelbar an die Kommunen zur 

Finanzierung der dort anfallenden Ausgaben bzw. an Dritte (z. B. BaföG) weitergeleitet. 

Sie sind deshalb aus Sicht des Landeshaushalts saldenneutral, weil sie Einnahmen und 

Ausgaben gleichermaßen berühren.  

Übersicht 5:  Einnahmen für bundesgesetzliche Leistungen in den Jahren 2023 
bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Einnahmen für bundesge-
setzliche Leistungen 1.096,2 1.186,8 1.138,0 1.183,2 1.224,2 

3.2.5 Einnahmen aus EU-Programmen 

Der mittelfristige Planungszeitraum ist im Wesentlichen durch die Einnahmen aus Er-

stattungen der EU-Kommission für getätigte Ausgaben der EU-Programme EFRE, ESF+ 

und ELER der EU-Förderperiode 2021 bis 2027 geprägt. Die Förderperiode 2014 bis 

2020 (n+3) ist im EFRE und ESF zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen. Hier sind im 

mittelfristigen Planungszeitraum noch Erstattungen durch die EU-Kommission im Zuge 

der letzten Zahlungsanträge und der Endabrechnung zu erwarten. Die ELER-Förderpe-

riode 2014 bis 2020 wurde mit VO (EU) 2020/2220 um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 

2022 verlängert und führt unter Berücksichtigung von n+3 noch zu Einnahmen bis ein-

schließlich 2025 aus Erstattungen der EU-Kommission für getätigte Ausgaben. Im Ge-

genzug begann die ELER-Förderperiode 2021 bis 2027 erst zum 1. Januar 2023, so 

dass sich im mittelfristigen Planungszeitraum der Übergang der ELER-Förderperioden 

auswirkt.  
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Übersicht 6:  Einnahmen aus EU-Programmen in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Einnahmen aus EU-Pro-
grammen 633,4 526,1 454,1 377,6 376,6 

 Entwicklung der Ausgaben 

3.3.1 Gesamtausgaben 

Die nachfolgende Übersicht stellt die Ausgaben der Jahre 2023 bis 2027 nach ausge-

wählten Kategorien dar. Wesentliche Kategorien werden in den anschließenden Ab-

schnitten erläutert. 
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Abbildung 13:  Ausgabestruktur in den Jahren 2023 bis 2027 
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3.3.2 Personal- und Versorgungsausgaben 

Die Personalausgaben bilden mit mehr als einem Viertel des Gesamthaushaltsvolumens einen 

wesentlichen Teil der Landesausgaben. Vor dem Hintergrund der gegenwärtig hohen Inflation 

und daraus abgeleitet möglicher Tarif- und Besoldungsanpassungen bestehen für die Projek-

tion erhebliche Unsicherheiten. Aufgrund des hohen Anteils der Personalausgaben am Lan-

deshaushalt besteht ein nicht zu vernachlässigendes Risiko für kommende Haushalte. Maß-

geblich wird hier nicht zuletzt die weitere Entwicklung der Inflationsrate sein. Derzeit gehen 

jedoch die Bundesregierung sowie eine Vielzahl der Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, 

dass eine Normalisierung der Inflationsrate spätestens im kommenden Jahr 2024 einsetzt. 

Sofern die gegenwärtig hohen Werte länger bestehen bleiben, wird sich dies auch in weiter 

dynamisch wachsenden Personalausgaben widerspiegeln.  

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder endet zum 30. September 2023. Tarif- 

und Besoldungsanpassungen wurden für den Zeitraum ab 1. Oktober 2023 daher noch nicht 

beschlossen. Sehr wahrscheinlich wird die aktuell sehr hohe Inflationsrate auch im Bereich 

des TV-L mit steigenden Tarifabschlüssen einhergehen. Daher wurden in den Berechnungen 

zur Mittelfristigen Finanzplanung Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 3 % jährlich 

unterstellt. Zusätzlich sind für die Jahre ab 2024 Personalverstärkungsmittel vorgesehen. Hier-

mit könnten ggf. noch höher ausfallende Tarif-/Besoldungssteigerungen ausgeglichen bzw. 

andere unabweisbare Mehrausgaben im Personalbereich finanziert werden. Sofern sich auf-

grund von bisher noch nicht abschließend feststehenden Effekten (beispielsweise tatsächliche 

Tarif-/Besoldungsanpassungen, Auswirkungen der verfassungsgemäßen Alimentation) wei-

tere Veränderungen in der Höhe der Personalausgaben erforderlich machen, werden diese zu 

gegebener Zeit bei der Etatisierung der Ausgaben der Hauptgruppe 4 unter Beachtung der 

gesamtfiskalischen Gegebenheiten zu berücksichtigen sein. 

Im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2027 stellen sich die Personalausgaben - nach gegenwär-

tigem Stand - ohne die ausgegliederten Bereiche, wie z. B. die Thüringer Hochschulen, wie 

folgt dar: 
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Übersicht 7:  Personalausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Personalausgaben 3.481,8 3.673,0 3.787,8 3.946,6 4.125,2 

davon Versorgungsausgaben u. dergl. 442,2 454,0 504,0 559,0 623,2 

Personalausgabenquote in % 26,8 27,2 27,3 27,9 28,4 

Die in der Vergangenheit durchgeführten personalwirtschaftlichen Maßnahmen wie Personal- 

und Stellenabbau, Kommunalisierung oder Ausgliederungen konnten den im Wesentlichen der 

Tarif- und Besoldungsanpassung, dem Anwachsen der Pensionsaufwendungen und den in 

den letzten Jahren deutlich zugenommenen Neueinstellungen geschuldeten Anstieg der Aus-

gaben der Hauptgruppe 4 lediglich dämpfen. 

Der Verzicht auf die Rückführung der Zahl der Beschäftigten auf ein durchschnittliches Län-

derniveau pro Einwohner in den letzten Jahren bei zugleich in erheblichem Umfang neu aus-

gebrachten Planstellen und Stellen wird künftig zu einem noch stärkeren Anwachsen der Aus-

gaben in der Hauptgruppe 4 beitragen und den Konsolidierungsdruck in anderen Ausgabebe-

reichen deutlich erhöhen.  

Der Konsolidierungsdruck entsteht insbesondere durch die sich abzeichnende Entwicklung 

der Versorgungsausgaben für Beamte und Richter sowie deren Hinterbliebenen als Teil der 

Personalausgaben. Diese werden in den kommenden Jahren deutlich stärker wachsen als die 

Ausgaben des Landes insgesamt. Wurden im Jahr 2022 in der Obergruppe 43 (ohne ausge-

gliederte Bereiche, wie z. B. die Thüringer Hochschulen) bereits Versorgungsausgaben von 

ca. 349 Mio. EUR vom Freistaat geleistet, ist für den gesamten Landesbereich bis zum Jahr 

2040 ein weiterer Aufwuchs auf über 1,4 Mrd. EUR zu erwarten. 

3.3.3 Ausgaben an den kommunalen Bereich 

Die finanzielle Gesamtausstattung der Kommunen wird – neben den eigenen Einnahmen der 

Kommunen – sowohl durch Leistungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz - 

ThürFAG (Kapitel 17 20 des Thüringer Haushaltsplanes) als auch durch Zuschüsse aus den 

Ressorteinzelplänen und damit außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung 

gestellt.  

Seit dem Jahr 2013 bestimmt sich die Finanzausgleichsmasse nach gesetzlich vorgeschrie-

benen Parametern (Partnerschaftsgrundsatz), wie z. B. den Steuereinnahmen, den Einnah-

men aus allgemeinen und weiteren Bundesergänzungszuweisungen auf Seiten des Landes 
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und den Gemeindesteuereinnahmen auf Seiten der Kommunen (siehe § 3 ThürFAG). Mit der 

Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2018 wurde die Finanzausgleichsmasse 

in zwei Teilmassen aufgeteilt, die nach dem Partnerschaftsgrundsatz bestimmte sogenannte 

Finanzausgleichsmasse I (FAG-Masse I) für die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis der Kom-

munen und die Finanzausgleichsmasse II (FAG-Masse II) für die übertragenen staatlichen 

Aufgaben.  

Zur dauerhaften Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung der Thüringer Kom-

munen ist der Gesetzgeber verpflichtet, die zugrundeliegende Bedarfsermittlung in regelmä-

ßigen Abständen zu überprüfen. Hierzu ist nach § 3 Abs. 5 ThürFAG im Abstand von vier bzw. 

fünf Jahren der sogenannte Partnerschaftsgrundsatz zur Bestimmung der FAG-Masse I durch 

eine (große) Revision zu prüfen. Zusätzlich ist grundsätzlich im Abstand von zwei Jahren auf 

Basis der letzten Revision zu überprüfen, ob mit der nach dem Partnerschaftsgrundsatz ermit-

telten FAG-Masse I die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen gewährleistet ist. 2021 

wurde eine große Revision nach § 3 Abs. 5 ThürFAG durchgeführt. Das Prüfergebnis bildete 

neben anderen Quellen die Grundlage des ab 2022 geltenden ThürFAG. Eine kleine Revision 

nach § 3 Abs. 3b ThürFAG wurde zuletzt 2023 für das Jahr 2024 durchgeführt.  

Die FAG-Masse I ermittelt sich als Differenzbetrag zwischen dem Anteil der Kommunen an 

der jeweiligen Gesamtmasse im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres und der zwei da-

vor liegenden Jahre und den eigenen Steuereinnahmen der Kommunen im Durchschnitt des 

vorangegangenen Jahres und der zwei davor liegenden Jahre. Seit dem Jahr 2022 beträgt der 

Anteil der Kommunen 37,17 %. Hinzuzurechnen ist ein Erhöhungsbetrag von 100 Mio. EUR 

(§ 3 Abs.  3a ThürFAG). Ab dem Jahr 2024 greift die den Partnerschaftsgrundsatz ergänzende 

Sozialbeteiligungskomponente nach § 3 Abs. 3b ThürFAG. Diese führt erstmals im Jahr 2024 

dazu, dass der sozialen Kreisschlüsselzuweisung aus dem Landeshaushalt Mittel in Höhe von 

rund 25 Mio. EUR zugeführt und damit zugleich die FAG-Masse I entsprechend erhöht wer-

den. Im aktuellen Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzaus-

gleichsgesetzes wird festgelegt, dass die Sozialbeteiligungskomponente des Jahres 2025 der 

des Jahres 2024 entspricht. Damit wird eine doppelte Berücksichtigung der Zuwächse der 

Sozialausgaben vom Jahr 2021 zu 2022 angesichts der Ausgleichszahlungen nach den §§ 7b 

und 7c des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

(ThürAGSGB II) vermieden. Die FAG-Masse I soll in den Jahren 2024 und 2025 aus dem Sta-

bilisierungsfonds aufgestockt werden. Der Gesetzentwurf sieht eine Entnahme in Höhe von 

jeweils 23 Mio. EUR vor.  
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Unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung 2023 wird die FAG-Masse I mit dem Anteil 

der Kommunen von 37,17 %, dem Erhöhungsbetrag von 100 Mio. EUR, der Sozialbeteili-

gungskomponente von rund 25 Mio. EUR sowie der Aufstockung aus dem Stabilisierungs-

fonds im Jahr 2024 auf 2.421 Mio. EUR steigen.  

Die FAG-Masse II wird gemäß § 3 Abs. 3b ThürFAG aus den Haushaltsansätzen für die Son-

derlastenausgleiche nach den §§ 22a und 23 ThürFAG gebildet. Sie wird nach dem aktuellen 

Haushaltsentwurf auf Grundlage der im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vorgesehenen Einwohnerpauschalen des Mehrbelas-

tungsausgleichs 439 Mio. EUR für das Jahr 2024 betragen.  

Für die Ermittlung der FAG-Masse I im Planungszeitraum 2024 bis 2027 wurden die Ergeb-

nisse der Steuerschätzung Mai 2023 für die Einnahmen des Landes sowie der Kommunen 

einbezogen. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Prognose für die Sonderlastenausglei-

che nach den §§ 22a und 23 ThürFAG stellen sich die FAG-Masse I, die FAG-Masse II sowie 

die in Summe daraus resultierende Finanzausgleichsmasse (gerundet) in den Jahren der mit-

telfristigen Finanzplanung wie folgt dar: 

Übersicht 8:  Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

FAG-Masse I 2.236 2.421 2.505 2.455 2.515 

FAG-Masse II 354 439 455 479 504 

Finanzausgleichsmasse 2.590 2.861 2.960 2.934 3.019 
 

 

  



 

34 
 

Abbildung 14: Entwicklung der Finanzmasse der Kommunen in den Jahren 2023 bis 
2027 (in Mio. EUR) 

 

Die in der FAG-Masse I enthaltenen allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 

2024 nach dem aktuellen Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Fi-

nanzausgleichsgesetzes und dem aktuellen Entwurf des Haushaltsplans 2024 auf rund 1.791 

Mio. EUR. Außerhalb des ThürFAG werden darüber hinaus weitere Leistungen des Landes 

an die Thüringer Kommunen ausgereicht. Diese ergeben sich aus der sogenannten „Anlage 

3“ (vgl. Anlage 3 des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanz-

ausgleichsgesetzes der Landesregierung). Diese besonderen, zum Teil gesetzlich vorge-

schriebenen, zum Teil freiwilligen Leistungen des Landes bestimmen sich – wie der die finan-

zielle Mindestausstattung der Kommunen übersteigende Anteil der Finanzausgleichsmasse – 

nach der Leistungsfähigkeit des Landes und werden weitgehend nach Maßgabe des Landes-

haushalts festgesetzt. Hinzu kommen Leistungen für übertragene Aufgaben im Sinne des Art. 

91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen. 

3.3.4 Ausgaben für Leistungen nach Bundesgesetzen 

Die Ausgaben in diesem Bereich steigen in allen Jahren kontinuierlich an. Der Ausgabenbe-

reich umfasst neben den Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge u. a. Wohngeld, Kosten 

der Unterkunft nach dem SGB II, Unterhaltsvorschuss, Kosten der Grundsicherung im Alter 
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und bei dauernder Erwerbsminderung nach dem SGB XII, BAföG, Regionalisierungsmittel und 

Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Zudem sind die Ausgaben zur Um-

setzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung enthal-

ten. Ein erheblicher Teil der hier erfassten Ausgaben beinhaltet zudem die Erstattungen an 

die Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Angehörige der Sonder- und Zusatz-

versorgungssysteme der ehemaligen DDR nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-

rungsgesetz (AAÜG).  

Übersicht 9:  Ausgaben für Leistungen nach Bundesgesetzen in den Jahren 2023 bis 
2027 

in Mio. EUR  2023 2024 2025 2026 2027 

Ausgaben für bundesgesetz-
liche Leistungen 1.979,9 2.253,6 2.312,4 2.387,1 2.453,5 

3.3.5 Ausgaben für Leistungen nach Landesgesetzen 

In diesem Abschnitt werden die Ausgaben des Landes aufgrund landesgesetzlicher Regelun-

gen mit Ausnahme der Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs betrachtet. 

Diese entfallen u. a. auf Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, Maßnahmen der 

Schulsozialarbeit, Staats-Kirchenleistungen und Zuweisungen im Rahmen der Gebietsreform. 

Im Jahr 2023 sind in diesem Ausgabenbereich noch Zuführungen an das Sondervermögen 

„Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds“ sowie Zuschüsse zur Finanzie-

rung beitragsfreier Kindergartenjahre enthalten. Im Planungszeitraum steigen insbesondere 

die Zuschüsse an die Anstalt „Thüringer Fernwasserversorgung“.  
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Übersicht 10: Ausgaben für Leistungen nach Landesgesetzen in den Jahren 2023 bis 
2027 

in Mio. EUR  2023 2024 2025 2026 2027 

Ausgaben für landesgesetzli-
che Leistungen 994,6 839,8 845,5 894,7 938,2 

3.3.6 Sonstige Ausgaben 

Ausgaben für EU-Programme: 

Im mittelfristigen Planungszeitraum bilden die EU-Programme der Förderperiode 2021 bis 

2027 EFRE, ESF+ und der ELER einen Schwerpunkt. Diese EU-Programme werden mit Bun-

desmitteln, kommunalen und privaten Mitteln sowie Landesmitteln kofinanziert.  

Im Fokus des EFRE-Programms stehen dabei die Förderung zur Stärkung von Forschung, 

technologischer Entwicklung und Innovation, Stärkung des Wachstums- und der Wettbe-

werbsfähigkeit von KMU, Verringerung der CO2-Emission, Anpassung an den Klimawandel, 

Risikoprävention und Katastrophenresilienz, Investitionen in einen nachhaltigen, innovativen 

und zukunftsfähigen Nahverkehr sowie nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung. Aus dem 

ESF+ werden Maßnahmen der Arbeits- und Fachkräftegewinnung, der Verbesserung von Ar-

beit, Ausbildung sowie gesellschaftlicher Teilhabe finanziert. Die Förderperiode 2014 bis 2020 

(n+3) ist im EFRE und ESF zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen. Dementsprechend fallen 

keine wesentlichen Ausgaben mehr an.  

Die ELER-Förderperiode 2014 bis 2020 wurde mit VO (EU) 2020/2220 um zwei Jahre bis zum 

31. Dezember 2022 verlängert und führt unter Berücksichtigung von n+3 noch zu Einnahmen 

bis einschließlich 2025 aus Erstattungen der EU-Kommission für getätigte Ausgaben. Im Ge-

genzug begann die ELER-Förderperiode 2021 bis 2027 erst zum 1. Januar 2023, so dass sich 

im mittelfristigen Planungszeitraum der Übergang der ELER-Förderperioden auswirkt. Der E-

LER adressiert in der Förderperiode 2021 bis 2027 Maßnahmen im Bereich Umweltschutz, 

Naturschutz, Klima, Land- und Forstwirtschaft sowie im ländlichen Raum. 

Übersicht 11:  Ausgaben für EU-Programme in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR  2023 2024 2025 2026 2027 

Ausgaben für EU-Programme 689,7 569,6 551,0 498,2 466,4 
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Zinsausgaben: 

Abhängig vom Schuldenstand, aber auch von den für die Schulden im Durchschnitt zu zah-

lenden Zinsen ergibt sich die Zinsbelastung des Landeshaushalts. Die derzeitigen Zinsausga-

ben spiegeln noch die lang andauernde Niedrigzinsphase sowie die erfolgte Vorsorge durch 

sehr langfristige Kreditaufnahmen wider. So konnte in den letzten Jahren durch Umschuldun-

gen der Durchschnitt der zu zahlenden Zinsen, bezogen auf den Gesamtschuldenstand, redu-

ziert werden. Angesichts der nach wie vor hohen Inflationsraten wird für den Finanzplanungs-

zeitraum erwartet, dass die im Sommer 2022 eingeleitete Zinswende fortgeführt und zu dau-

erhaft höheren Nominalzinsen führen wird. 

Übersicht 12:  Entwicklung der Zinsausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Zinsausgaben 255,2 264,7 290,5 322,6 363,7 

Zinsausgabenquote in % 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 

Schuldentilgung: 

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte erstmals seit dem Jahr 2011 eine Neuverschuldung, die auf 

die Folgen der Corona-Krise für den Landeshaushalt und die damit verbundenen Minderein-

nahmen und Mehrausgaben zurückzuführen war. Die Gesamtkreditaufnahme betrug 1.204 

Mio. EUR. Davon entfielen 509 Mio. EUR auf Einnahmeausfälle gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 

ThürLHO sowie 695 Mio. EUR auf das Vorliegen einer Naturkatastrophe sowie außergewöhn-

lichen Notsituation nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 ThürLHO. Die Nettokreditaufnahme des Jahres 2020 

macht eine entsprechende Tilgung gemäß § 18 Abs. 3 ThürLHO notwendig. Sie hat in einem 

Zeitraum von acht Jahren zu erfolgen. Der Tilgungszeitraum beginnt in dem Jahr, in dem der 

Haushaltsplan ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden kann. 

Der Haushaltsplan 2021 sah noch eine Kreditaufnahme von 288 Mio. EUR vor. Im Haushalts-

abschluss 2021 gab es, anders als erwartet, jedoch höhere Steuereinnahmen und geringere 

Ausgaben, so dass die Voraussetzungen für eine erneute Kreditaufnahme nicht mehr vorlagen 

und die im Haushaltsplan 2021 etatisierte Nettokreditaufnahme nicht vollzogen wurde.  

Mit dem Haushaltsplan 2022 war erstmals die Tilgung der Corona-Verschuldung zu veran-

schlagen. Somit sind im Finanzplan für die Jahre bis 2027 entsprechende Tilgungsausgaben 

berücksichtigt. Im Zuge des Haushaltsabschlusses 2022 wurden neben den planmäßig vorge-

sehenen 100 Mio. EUR weitere 157,7 Mio. EUR außerplanmäßig getilgt. Im Gegenzug ist im 

Haushaltsplan die ursprünglich noch mit dem Regierungsentwurf zum Haushaltsplan 2023 
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vorgesehene Tilgung von ebenfalls 157,7 Mio. EUR entfallen. Für die Tilgungsansätze des 

Restbetrages wird ab dem Jahr 2024 eine gleichmäßige Rückführung über die verbleibenden 

sechs Jahre des Tilgungszeitraumes unterstellt. Dies bedeutet konkret eine jährliche Tilgungs-

leistung von weiterhin knapp 158 Mio. EUR ab 2024 bis zum Jahr 2029. Der in § 18 Abs. 3 

ThürLHO vorgeschriebene, verbindliche Tilgungsplan ist in folgender Übersicht 13 abgebildet. 

Gegenüber dem Tilgungsplan in der Mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2026 kommt es 

somit zu einem Vorziehen der ursprünglich für 2023 vorgesehenen Tilgung nach 2022. Für die 

anderen Jahre ergeben sich keine Änderungen. 

Übersicht 13:  Verbindlicher Tilgungsplan gemäß § 18 Abs. 3 ThürLHO 

Jahr 
Schuldenaufnahme nach § 18 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 ThürLHO in 

Mio. EUR 

Tilgungsausgaben gemäß § 18 
Abs. 3 ThürLHO in Mio. EUR 

2020 1.203,9 - 

2021 - - 

2022 - 257,7 

2023 - 0 

2024 - 157,7 

2025 - 157,7 

2026 - 157,7 

2027 - 157,7 

2028 - 157,7 

2029 - 157,7 

gesamt 1.203,9 1.203,9 

Mit dem Haushalt 2018 wurde erstmals die gesetzlich fixierte, regelgebundene Tilgung im 

Kernhaushalt durch das Thüringer Nachhaltigkeitsmodell aufgenommen. Danach wird für je-

den ab dem Haushaltsjahr 2017 neu verbeamteten Bediensteten eine Pauschale in Höhe von 

5.500 EUR jährlich zur Tilgung der im Kernhaushalt bestehenden Landesschulden eingesetzt. 

Mit einem Abbau der Schulden und der damit einhergehenden Reduzierung der Zinslast im 

Landeshaushalt kann langfristig das künftige Anwachsen der Versorgungsausgaben im Lan-

deshaushalt teilweise kompensiert werden. 

Damit wird finanzpolitische Vorsorge getroffen, um zukünftigen Pensionslasten besser Rech-

nung zu tragen. Um diesem Ziel nachzukommen, wird die Tilgung nach dem Nachhaltigkeits-

modell nicht auf die Tilgung der „Corona-Verschuldung“ angerechnet, sondern tritt dieser 

hinzu. Dieses Modell führt in den kommenden Jahren zu weiter steigenden Tilgungsleistungen 



 

39 
 

– auch über den Projektionszeitraum hinaus. Nach einer zwischenzeitlichen Tilgungsausset-

zung in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der in der Haushaltsplanung vorgesehenen Kre-

ditaufnahme wurde 2022 die planmäßige Tilgung wieder aufgenommen. Im Haushalt 2023 

sind 78,5 Mio. EUR vorgesehen, im Regierungsentwurf zum Haushalt 2024 sind es bereits 

84,5 Mio. EUR. Die Beträge für die Jahre des Planungszeitraumes sind der folgenden Über-

sicht zu entnehmen:  

Übersicht 14:  Entwicklung der Tilgungsausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 

  

in Mio. EUR 2023 2024 2025 2026 2027 

Tilgungsausgaben gem. sog. 
Thüringer Nachhaltigkeitsmo-
dell  

78,5 84,5 91,6 98,8 105,9 

Tilgungsausgaben gemäß 
§ 18 Abs. 3 ThürLHO 0 157,7 157,7 157,7 157,7 

Tilgungsausgaben insgesamt 78,5 242,2 249,3 256,5 263,6 
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4 Entwicklung der Investitionsausgaben 

Die Investitionsausgaben des Freistaats Thüringen liegen im Regierungsentwurf zum Haus-

haltsplan 2024 mit 2,1 Mrd. EUR etwa auf dem Niveau des Ansatzes im Haushaltsplan 2023. 

Im Finanzplanungszeitraum wachsen die Investitionsausgaben moderat an. Zum Ende des 

Finanzplanungszeitraums liegen die Investitionsausgaben bei über 2,2 Mrd. EUR und damit 

immer deutlich über dem letzten „vor-Corona“-Jahr 2019 (vgl. Übersicht 1).  

Die Investitionsquote bewegt sich im Zeitraum der Jahre 2023 bis 2027 in einem Korridor zwi-

schen 15,3 % und 16,7 %. Trotz des inzwischen ausgelaufenen Solidarpaktes II und der mit 

der neuen EU-Förderperiode rückläufigen EU-Einnahmen, liegt die Investitionsquote im Ent-

wurf zum Haushaltsplan 2024 um 1,1 %-Punkte über der Investitionsquote des Jahres 2019, 

in dem Thüringen letztmalig Mittel aus dem Solidarpakt II erhielt. Sie liegt auch 4,4 %-Punkte 

bzw. mehr als 40 % über dem Durchschnitt aller Flächenländer des Jahres 2022. Dies ver-

deutlicht noch einmal das Gewicht, das die Thüringer Landesregierung sowie die sie tragen-

den Fraktionen den Investitionen als einem zentralen Baustein zur Gestaltung und Weiterent-

wicklung des Freistaats Thüringen beimessen. Gleichzeitig darf nicht verkannt werden, dass 

den geplanten Investitionsausgaben ein deutlicher Konsolidierungsbedarf im Finanzplanungs-

zeitraum gegenübersteht. Im Rahmen der kommenden Haushaltsaufstellungen muss dieser 

Konsolidierungsbedarf untersetzt werden. Hiervon werden naturgemäß auch die Investitions-

ausgaben betroffen sein, da diese insgesamt betrachtet die höchste haushaltsmäßige Dispo-

nibilität aufweisen. Dabei zeigt sich, dass die geplanten Investitionsausgaben in der Vergan-

genheit regelmäßig hinter den tatsächlichen Investitionsausgaben zurückbleiben – im Durch-

schnitt der letzten zehn „Ist-Jahre“ 2013 bis 2022 um ca. 162 Mio. EUR pro Jahr. Dies ent-

spricht etwa 12 % der jährlich realisierten Investitionsausgaben. 

Die Investitionsausgaben je Einwohner steigen im vorliegenden Finanzplan von 1.024 EUR je 

Einwohner im Jahr 2022 auf 1.069 EUR je Einwohner im Jahr 2027 an. Auch bei dieser Kenn-

ziffer liegt Thüringen weit über dem Durchschnitt aller Flächenländer. Dieser lag im Jahr 2022 

bei 613 EUR je Einwohner. 

Die Thüringer Investitionsausgaben setzen sich aus eigenen Mitteln des Landes sowie Inves-

titionsmitteln Dritter, insbesondere des Bundes und der EU zusammen. Im Bereich der EU 

sind vor allem die EU-Strukturfonds zu nennen. Bundesmittel für investive Zwecke bekommt 

Thüringen beispielsweise aus Programmen wie der GRW. Mit steigender Wirtschafts- und Fi-

nanzkraft des Landes gehen diese investiven Zuschüsse Dritter tendenziell zurück. Zur Auf-

rechterhaltung einer stabilen Investitionsquote müssen somit umgekehrt mehr eigene Landes-

mittel aufgebracht werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie sich die eigenfinanzierten 
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Investitionen des Landes, also die Bruttoinvestitionsausgaben abzüglich der von Dritten erhal-

tenen investiven Mittel in den vergangenen Jahren entwickelt haben bzw. sich gemäß den 

Annahmen dieses Finanzplans bis zum Jahr 2027 entwickeln werden. 

Abbildung 15: Entwicklung der eigenfinanzierten Investitionen in den Jahren von 2018 
bis 2027 

 

Anmerkung:  bis 2022 Ist; 2023 Haushaltsplan 2023, 2024 Regierungsentwurf Haushaltsplan 2024, ab 2025 Fi-
nanzplanung bis 2027.  

 

Die Abbildung zeigt eine deutliche Ausweitung der eigenfinanzierten Investitionen. Eine Aus-

nahme bildet hier das Jahr 2022. Hier hat das gesamtwirtschaftliche Umfeld besonders dämp-

fend auf die Investitionstätigkeit gewirkt. Dennoch lagen die eigenfinanzierten Investitionen 

auch in diesem Jahr über dem Vorkrisen-Niveau des Jahres 2019, in dem sogar noch Mittel 

aus dem Solidarpakt II geflossen sind. Die investiven Mittel Dritter tragen mit durchschnittlich 

675 Mio. EUR in den Jahren 2023 bis 2027 etwa jeweils zu einem Drittel der Bruttoinvestitio-

nen bei. 

Die Investitionsausgaben des Landes teilen sich im Sinne des Gruppierungsplans in Investiti-

onen in Baumaßnahmen sowie weitere Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen auf (siehe auch Anlage 1). Ein Großteil der Investitionsausgaben entfällt auf Zu-

weisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich und hier vor allem der Thüringer Ge-

meinden. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Zuschüsse für Investitionen an öffentliche und 
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private Unternehmen. Diese Aufteilung der Investitionsausgaben sagt jedoch wenig über die 

inhaltlichen Schwerpunkte der Investitionsausgaben und -förderungsmaßnahmen. Deshalb 

stellt folgende Abbildung dar, wie sich die vergangenen und künftig geplanten Investitionsaus-

gaben auf verschiedene, ausgewählte Politikfelder gemäß des Funktionenplans verteilen.  

Abbildung 16: Aufteilung der Investitionsausgaben nach Politikbereichen in den Jahren 
2018 bis 2027 

 

Anmerkung:  bis 2022 Ist; 2023 Haushaltsplan 2023, 2024 Regierungsentwurf Haushaltsplan 2024, ab 2025 Fi-
nanzplanung bis 2027. 

 

Während die Investitionsausgaben insgesamt im Zeitverlauf der letzten Jahre einigen Schwan-

kungen unterworfen waren, zeigt sich, dass ihre Verteilung auf die Politikfelder in den einzel-

nen Jahren sehr stabil ist. Den größten Block bildet der Bereich „Energie- und Wasserwirt-

schaft, Gewerbe, Dienstleistungen“. Bedeutende Posten sind hier insbesondere Zuschüsse 

für Investitionen an private Unternehmen aber auch Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen 

der Gemeinden. Den zweitgrößten Block stellt der Bereich „Bildungswesen, Wissenschaft, 

Forschung, kulturelle Angelegenheiten“ dar. Hierunter fallen u. a. Zuwendungen an staatliche 

Schulträger für Baumaßnahmen an Schulen und Schulsporthallen oder Zuweisungen an Ge-

meinden für Investitionen in Breitband- und Glasfaserinfrastruktur. In den kommenden Jahren 

werden Investitionen für eine gelingende Transformation hin zu einer klimaneutralen Thüringer 

Wirtschaft noch stärker an Bedeutung gewinnen.  
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
1     Einnahmen der laufenden Rechnung (Ziff. 11-17) 11.412,2 11.967,9 12.264,1 12.533,7 12.819,4 
11 011-069   Steuern und EU-Eigenmittel 8.322,5 8.704,0 9.006,0 9.257,0 9.488,0 
12 09 (ohne 092)   Steuerähnliche Abgaben (ohne Münzeinnahmen) 15,5 16,5 14,9 14,9 14,9 
13 12   Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 28,5 25,3 24,6 24,4 24,4 
14     Zinseinnahmen 4,3 37,9 39,2 41,6 41,5 
141     von Verwaltungen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1411 152   von Ländern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1412 153   von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1413 157   von Zweckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1414 151,154,156   vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
142 16   von anderen Bereichen 4,3 37,8 39,1 41,5 41,5 
15     Lfd. Zuweisungen u. Zusch. (o. Schuldendiensthilf.) 2.855,5 3.000,7 2.999,0 3.015,8 3.069,7 
151     von Verwaltungen 2.556,9 2.683,0 2.713,2 2.746,8 2.795,8 
1511 211,231   vom Bund 2.520,1 2.642,1 2.673,7 2.707,5 2.756,4 
1512 212   Länderfinanzausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1513 232   sonstige von Ländern 10,0 10,0 8,7 8,6 8,6 
1514 213,233   von Gemeinden und Gemeindeverbänden 18,7 20,2 20,2 20,2 20,2 
1515 217,237   von Zweckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1516 216,235,236   von Sozialversicherungsträgern 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 
1517 214,234   vom sonstigen öffentlichen Bereich 7,7 10,3 10,3 10,3 10,3 
152 112,27,28   von anderen Bereichen 298,7 317,8 285,8 268,9 273,9 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 

16 
    

Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-
tungsaufgaben 

3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

161     Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1611 221   vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1612 222   von Ländern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1613 223,224,225, 
226,227   vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

162 26   Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungs-
aufgaben von anderen Bereichen 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

17     Sonstige Einnahmen der lfd. Rechnung 182,8 180,3 177,2 176,8 177,6 
171 111   Gebühren, sonstige Entgelte 123,4 122,4 123,7 123,7 123,7 
172 119   Sonstige Einnahmen 59,4 57,9 53,5 53,1 53,9 
2     Einnahmen der Kapitalrechnung (Ziff. 21-25) 808,5 728,2 674,8 628,2 634,9 
21 131,132,135   Veräußerung von Sachvermögen 4,4 5,1 3,8 3,5 3,4 
22     Vermögensübertragungen 775,0 696,3 663,2 616,9 623,8 
221     Zuweisungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich 321,9 361,9 373,7 387,2 400,2 
2211 331   vom Bund 237,2 260,9 332,6 346,2 359,3 
2212 332  von Ländern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2213 333  von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21,8 21,9 21,7 21,6 21,5 
2214 336  von Sozialversicherungsträgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2215 334,337  vom sonstigen öffentlichen Bereich 63,0 79,1 19,4 19,4 19,4 
222 34  von anderen Bereichen 453,0 334,4 289,5 229,8 223,6 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
223 29  sonstige Vermögensübertragungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23    Darlehnsrückflüsse 28,0 26,1 7,1 7,0 6,9 
231    von Verwaltungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2311 172  von Ländern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2312 173  von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2313 177  von Zweckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2314 171,174,176  vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
232    von anderen Bereichen 28,0 26,1 7,1 7,0 6,9 
2321 181,182  von Sonstigen im Inland 28,0 26,1 7,1 7,0 6,9 
2322 186  vom Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 133,134  Veräußerung von Beteiligungen und dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25    Schuldenaufnahme beim öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
251 311  vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
252 312  von Ländern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
253 313  von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
254 314,317  vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 14  Gewährleistungen 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 
3 37   Globale Mehr- oder Mindereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
    

Gesamteinnahmen (Ziff. 1+2+3) Einnahmen ohne be-
sondere Finanzierungsvorgänge 12.220,6 12.696,1 12.938,9 13.161,9 13.454,3 

5    Besondere Finanzierungsvorgänge 848,8 1.059,5 26,9 41,6 47,7 
51 32  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
52 35  Entnahme aus Rücklagen 848,8 1.059,5 26,9 41,6 47,7 
53 36  Überschüsse aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6    Zu- Absetzungen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
64 38  Haushaltstechnische Verrechnungen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
7     Abschlusssumme der Haushalte (Ziff. 4+5+6) 13.069,9 13.756,0 12.966,2 13.203,9 13.502,3 
1    Ausgaben der lfd. Rechnung (Ziff. 11-15) 10.809,2 11.438,4 11.686,1 11.900,5 12.306,0 
11 4  Personalausgaben 3.481,8 3.673,0 3.787,8 3.946,6 4.125,2 
12    Laufender Sachaufwand 1.071,7 1.115,7 1.117,9 1.122,1 1.143,2 
121 51-54  Sächliche Verwaltungsausgaben 735,2 771,5 767,5 759,8 772,4 
123 67  Erstattungen an andere Bereiche 63,1 73,2 66,7 65,9 66,2 
124 686  Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 273,4 271,1 283,7 296,4 304,7 
13    Zinsausgaben 255,2 264,7 290,5 322,6 363,7 
131    an öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1311 561  an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1312 564  an Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1313 562,563,567  an sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
132    an andere Bereiche 255,2 264,7 290,5 322,6 363,7 
1321 573  für Ausgleichsforderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1322 571,575,576  für Kreditmarktmittel im engeren Sinne 255,2 264,7 290,5 322,6 363,7 
1323 572  an Sozialversicherungsträger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 
   

Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse (o. 
Schuldendiensthilfen) 5.986,7 6.376,8 6.479,0 6.498,3 6.667,3 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
141    an Verwaltungen 3.803,9 4.091,5 4.150,2 4.134,6 4.227,3 
1411 611,631  an Bund 412,7 414,2 420,8 428,4 435,1 
1412 612  Länderfinanzausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1413 632  Sonstige an Länder 38,5 39,3 62,8 59,9 61,0 
1414 613  Allgemeine Finanzzuweisungen an Gemeinden (GV) 2.118,6 2.312,1 2.397,1 2.370,2 2.453,3 
1415 633  Sonstige an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.120,2 1.225,2 1.202,0 1.204,2 1.205,5 
1416 614,634  an Sondervermögen 67,4 47,9 16,5 17,5 17,5 
1417 617,637  an Zweckverbände 24,3 26,3 29,2 31,7 32,3 
1418 616,636  an Sozialversicherungsträger 22,3 26,6 21,7 22,7 22,7 
142    an andere Bereiche 2.182,7 2.285,2 2.328,8 2.363,7 2.440,0 
1422 682,683,685  Sonstige an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 1.457,0 1.556,8 1.583,7 1.634,1 1.688,1 
1423 681  Renten, Unterstützungen u.ä. 340,1 344,0 355,9 345,7 359,8 
1424 684  an soziale und ähnliche Einrichtungen 376,2 380,1 384,9 379,6 387,8 
1425 687,688,689  an Ausland 9,5 4,4 4,3 4,3 4,3 
15    Schuldendiensthilfen 13,9 8,3 10,9 10,9 6,5 
151    an Verwaltungen 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 
1511 622  an Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1512 623  an Gemeinden und Gemeindeverbände 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 

1513 621,624,626, 
627  

an sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

152    an andere Bereiche 7,7 2,1 4,7 4,7 0,5 
1521 661,662,664  Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 7,3 1,8 4,2 4,2 0,0 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
1522 663  an Sonstige im Inland 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 
1523 666  an Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2    Ausgaben der Kapitalrechnung (Ziff. 21-26) 2.181,7 2.081,1 2.180,7 2.222,6 2.227,0 
21    Sachinvestitionen 379,1 424,0 445,0 427,5 356,5 
211 7  Bauausgaben 230,8 282,6 312,2 293,0 250,1 
212 82  Erwerb unbeweglicher Sachen 44,8 14,9 6,6 17,7 4,0 
213 81  Erwerb von beweglichen Sachen 103,5 126,5 126,2 116,7 102,4 
22    Vermögensübertragungen 1.729,1 1.576,0 1.656,5 1.714,0 1.790,4 
221    Zuweisungen für Investitionen 867,2 916,1 908,5 913,7 900,5 
2211 882  an Länder 36,9 38,2 14,6 0,0 0,0 
2212 883  an Gemeinden und Gemeindeverbände 683,0 740,7 749,0 732,5 719,3 
2213 887  an Zweckverbände 53,3 41,8 37,6 35,9 31,6 
2214 881,884,886  an sonstigen öffentlichen Bereich 94,0 95,4 107,3 145,3 149,7 
222 89  Zuschüsse für Investitionen 849,6 656,4 745,6 797,8 887,5 
223 69  sonstige Vermögensübertragungen 12,3 3,4 2,4 2,4 2,4 
23    Darlehen 61,3 70,1 70,1 70,1 70,1 
231    an Verwaltungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2311 852  an Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2312 853  an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2313 857  an Zweckverbände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2314 851,854,856  an sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
232    an andere Bereiche 61,3 70,1 70,1 70,1 70,1 
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Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2027 nach Arten     Anlage 1 
 - gemeinsames Schema -         
         

Ziffer Gruppe   Zweckbestimmung 2023 2024 Finanzplanung 
  2025 2026 2027 

        Mio. EUR 
2321 861,862,863  an Sonstige im Inland 61,3 70,1 70,1 70,1 70,1 
2322 866  an Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 83  Erwerb von Beteiligungen u.ä. 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
25    Schuldentilgung an öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
251 581  an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
252 584  an Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
253 582,583,587  an sonstigen öffentlichen Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 87  Gewährleistungen 11,0 11,0 9,0 11,0 10,0 
3 97   Globale Mehr- und Minderausgaben 0,0 -6,2 -1.150,4 -1.176,0 -1.294,7 

4 
    

Gesamtausgaben (Ziffern 1+2+3) (Ausgaben ohne be-
sondere Finanzierungsvorgänge) 12.991,0 13.513,4 12.716,5 12.947,1 13.238,3 

5    Besondere Finanzierungsvorgänge 78,5 242,2 249,3 256,5 263,6 
51    Tilgungsausgaben am Kreditmarkt 78,5 242,2 249,3 256,5 263,6 
511 595  für Kreditmarktmittel 78,5 242,2 249,3 256,5 263,6 
512 593  für Ausgleichsforderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
513 592  an Sozialversicherungsträger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
514 591,596  an Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
52 91  Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

53 96 
 

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjah-
ren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6    Zu- und Absetzungen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
64 98  Verrechnungen u.ä. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
7     Abschlusssumme der Haushalte (Ziff. 4+5+6) 13.069,9 13.756,0 12.966,2 13.203,9 13.502,3 
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Soll-Ist-Vergleich der Haushalte 2019 bis 2022      Anlage 2 
         

in Mio. EUR 2019 2020 2021 2022 
  Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist 
Gesamteinnahmen 10.653,4 10.481,3 11.738,8 11.417,7 11.987,3 11.363,0 11.942,9 12.750,6 
Bereinigte Gesamteinnahmen                 
(ohne haushaltstechnische Ver-                 
rechungen, Kredite, Rücklagen und                 
Überschüsse Vorjahr) 10.175,5 10.472,5 9.945,2 10.199,9 10.533,2 11.054,3 11.429,5 12.596,2 
                  
Veränderung der bereinigten Ge-                 
samteinnahmen ggü. Vorjahr in % -0,5 +0,5 -2,3 -2,6 +5,9 +8,4 +8,5 +13,9 
 darunter:                 
* Steuern 6.651,0 7.082,1 6.860,0 6.907,0 7.146,0 7.550,6 7.671,0 8.609,7 
* Länderfinanzausgleich 647,0 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* Bundesergänzungszuweisung  711,4 711,3 1.049,3 1.078,7 1.102,2 1.262,9 1.185,5 1.337,9 
* EU-Einnahmen 432,9 317,8 469,2 330,5 464,3 265,2 526,9 340,9 

Kreditaufnahme 0,0 0,0 1.268,8 1.203,9 288,0 0,0 0,0 0,0 
Entnahme aus allgem. Rücklagen 470,5 0,0 518,9 0,0 1.165,8 294,6 511,9 0,0 
Gesamtausgaben 10.653,4 10.481,3 11.738,8 11.417,7 11.987,3 11.363,0 11.942,9 12.750,6 
Bereinigte Gesamtausgaben                 
(ohne haushaltstechnische Ver-                 
rechnungen, Tilgungen, Rücklagen                 
und Fehlbetrag Vorjahr) 10.591,4 10.026,6 11.738,4 11.334,5 11.987,0 11.311,4 11.771,3 11.920,5 
Veränderung der bereinigten Ge-                 
samtausgaben ggü. Vorjahr in % -0,5 +2,6 +10,8 +13 +2,1 -0,2 -1,8 +5,4 
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Soll-Ist-Vergleich der Haushalte 2019 bis 2022      Anlage 2 
         

in Mio. EUR 2019 2020 2021 2022 
  Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist 
darunter:         
* Personalausgaben 2.930,5 2.798,5 3.085,0 2.912,6 3.209,4 3.068,4 3.265,1 3.151,8 
* Sächliche Verwaltungs-                  
  ausgaben ohne Zinsen 595,7 539,4 569,7 515,3 654,0 576,4 839,1 936,0 
* Zinsausgaben 374,4 312,6 367,3 288,3 350,5 274,1 271,1 246,4 
* Zuweisungen/ Zuschüsse                 
  ohne Investitionen 5.143,3 4.995,5 6.053,3 6.008,0 5.797,8 5.748,6 5.995,7 6.334,7 
* Investitionsausgaben 1.609,0 1.433,3 1.663,2 1.610,3 1.975,3 1.643,8 1.901,5 1.579,5 
Tilgung 61,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 171,2 327,9 

         
  2019 2020 2021 2022 
  Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist 

Steuerdeckungsquote 62,8% 70,6% 62,8% 70,6% 58,4% 60,9% 65,2% 72,2% 
Personalausgabenquote 27,7% 27,9% 27,7% 27,9% 26,3% 25,7% 27,7% 26,4% 
Investitionsausgabenquote 15,2% 14,3% 15,2% 14,3% 14,2% 14,2% 16,2% 13,3% 
Zinsausgabenquote 3,5% 3,1% 3,5% 3,1% 3,1% 2,5% 2,3% 2,8% 
Zins-Steuerquote 5,6% 4,4% 5,6% 4,4% 5,4% 4,2% 3,5% 2,9% 
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